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1 Anlass und Ziel der Planung 
1.1 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der 59. Änderung des Flächennutzungsplanes befindet 
sich im Ortsteil Thülsfelde der Stadt Friesoythe, östlich der „Thülsfelder Tal-
sperre“ und umfasst den westlichen Teil des Flurstückes Nr. 174/5 der Flur 40, 
Gemarkung Friesoythe. Die Fläche grenzt im Norden an die Thülsfelder Stra-
ße. Ca. 500 m östlich verläuft die Bundesstraße 72. 

Die genaue Lage und Abgrenzung des Änderungsgebietes ergibt sich aus der 
Planzeichnung. 

 

1.2 Anlass und Erfordernis 

Eine Investorengruppe möchte im Plangebiet einen „Adventure Golfplatz“ für 
unterschiedliche Golfarten (Minigolf, Swingolf, Soccergolf, Frisbeegolf etc.) 
realisieren.  

Die Fläche ist Bestandteil des Erholungsgebietes an der Thülsfelder Talsperre 
und schließt sich unmittelbar östlich an einen bereits vorhandenen Camping-
platz an.  

Nach einem durch die Firma „ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH“ (im 
Auftrag des Zweckverbandes Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre (ZVETT)) 
im Jahre 2009 erarbeiteten Zukunftskonzept wird das Erholungsgebiet insbe-
sondere von Familien und Natururlaubern für Tagesausflüge oder Kurzur-
laubsreisen genutzt. Nach den Zielsetzungen des Konzepts sollen die vorhan-
denen Freizeitangebote weiter ergänzt werden. Dabei gilt es insbesondere 
jüngere Zielgruppen (Jugendliche, junge Erwachsene) anzusprechen und sie 
durch besondere Attraktionen auch langfristig für das Erholungsgebiet zu ge-
winnen. 

Unter dieser Vorgabe wurden für das Erholungsgebiet Maßnahmen und Pro-
jekte in unterschiedlichen Themenbereichen (Beherbergung, Naturerlebnis, 
Freizeit/Sport etc.) definiert. Das Vorhaben eines „Adventure Golfplatzes“ stellt 
dabei eines von mehreren Masterprojekten dar, welches geeignet ist, eine Er-
gänzung zum Naturerlebnis zu bieten und zusätzliche Nachfrage auszulösen 
sowie die Profilierung des Erholungsgebietes entscheidend voranzubringen.  

Die hierfür zur Verfügung stehende Fläche ist im bisher wirksamen Flächen-
nutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Zur Vorbereitung 
des Bebauungsplanes ist daher auch eine Änderung des Flächennutzungspla-
nes erforderlich. 

 

1.3 Städtebauliche Ziele 

Neben der Berücksichtigung der allgemeinen Belange gem. § 1 Abs. 5 BauGB 
werden mit der vorliegenden Bauleitplanung insbesondere die folgenden Ziele 
verfolgt: 
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• Berücksichtigung der Belange von Sport, Freizeit und Erholung durch 
Ergänzung des Freizeit- und Erholungsangebots für das Gebiet der 
Thülsfelder Talsperre. 

• Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft. 

 

2 Rahmenbedingungen  
2.1 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP 2005) des Landkreises Clop-
penburg ist für das Änderungsgebiet kein besonderes Vorranggebiet darge-
stellt. Das Änderungsgebiet ist als Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft – 
aufgrund des hohen natürlichen, standortgebundenen landwirtschaftlichen Er-
tragspotenzials und aufgrund besonderer Funktionen der Landwirtschaft – , als 
Vorsorgegebiet für die Trinkwassergewinnung sowie als Vorsorgegebiet für die 
Erholung dargestellt.  

Für die Abwägung bedeutet die Darstellung eines Vorsorgegebietes, dass die-
ser Belang ein besonderes Gewicht hat und so weit wie möglich berücksichtigt 
werden soll. Es hat jedoch nicht den grundsätzlichen Ausschluss entgegen-
stehender Nutzungsarten zur Folge.  

Die Flächen westlich des Änderungsgebietes sind als Vorranggebiet für die 
Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung dargestellt.  

Östlich des Änderungsgebietes ist ein Vorranggebiet für die Trinkwasserge-
winnung dargestellt.  

Im RROP ist die Stadt Friesoythe auch mit den Schwerpunktaufgaben Erho-
lung und Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten betraut. Mit der vorlie-
genden Änderung des Flächennutzungsplanes entspricht die Stadt dieser 
raumplanerischen Zielsetzung. 

 

2.2 Bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan  

Der bisher wirksame Flächennutzungsplan (FNP) stellt das Plangebiet, wie 
auch die östlich und südlich angrenzenden Flächen, als Fläche für die Land-
wirtschaft dar.  

Die westlich angrenzende Fläche wurde im Rahmen der 47. Flächennut-
zungsplanänderung als Sondergebiet „Erholung“ dargestellt. Die daran west-
lich und südwestlich anschließenden Flächen sind überwiegend als Sonder-
baufläche „Camping“ bzw. als Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung „Parkplatz“ dargestellt. Angrenzend zur Thülsfelder Straße wurde 
eine Teilfläche als Grünfläche „Parkanlage“ dargestellt.  

Am Nordrand der Thülsfelder Straße verläuft eine Versorgungsleitung (W 700 
Ge). Die Flächen nördlich der Thülsfelder Straße sind als Wald dargestellt.  
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2.3 Örtliche Gegebenheiten / angrenzende Bebauungspläne 

  (Anlage 1) 

Der überwiegende Teil im mittleren und südlichen Bereich des Plangebietes 
wird zur Zeit landwirtschaftlich als Maisacker genutzt. Am Südrand ragt ein 
Gehölzstreifen zum Teil in das Gebiet hinein. Die Ackerfläche wird im Norden 
von einem Entwässerungsgraben begrenzt, welcher von Norden kommend, 
von der Westseite des Plangebietes an die Ostseite wechselt. Bei der daran 
nördlich angrenzenden Fläche bis zur nördlich verlaufenden Thülsfelder Stra-
ße handelt es sich um eine im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 19.1 in An-
spruch genommene Kompensationsfläche. Diese sollte, unter Berücksichti-
gung eines Unterhaltungsstreifens zum Graben, aufgeforstet werden. Die 
Maßnahme wurde erst vor kurzer Zeit umgesetzt. Die Fläche stellt sich ent-
sprechend als Sukzessionsfläche mit jungem Gehölzbestand dar. 

Unmittelbar westlich befindet sich ein Campingplatz, an dessen Ostseite in 
Abgrenzung zum vorliegenden Plangebiet ein Gehölzstreifen angepflanzt wur-
de. Der Campingplatz ist Bestandteil des Bebauungsplanes Nr. 198, welcher 
am 17.03.2010 als Satzung beschlossen wurde und das Gebiet als Sonderge-
biet mit der Zweckbestimmung „Campingplatz“ festsetzt.  

Westlich des Campingplatzes verläuft die Seeblickstraße, an die sich weitere, 
überwiegend auf Dauercamper ausgerichtete Campingplätze (Bebauungsplan 
Nr. 19) und eine mit Gehölzen bestandene Fläche anschließen.  

Nördlich verläuft die Thülsfelder Straße, an die sich forstwirtschaftlich genutzte 
Waldflächen anschließen. 

Südlich grenzt ein Landwirtschaftsweg an das Gebiet. Die südlich gelegenen 
Flächen werden ackerbaulich genutzt.  

Die Talsperre befindet sich ca. 300-400 m südwestlich des Plangebietes.  

Weitere Angaben zur Umwelt- und Nutzungssituation werden in Kap. 4.2.1 und 
4.2.2 gemacht.  

 

3 Grundzüge der Planung  
3.1 Standortdiskussion und Flächenbedarf 

Wie bereits beschrieben, ist die Fläche Bestandteil des Erholungsgebietes an 
der Thülsfelder Talsperre mit einem vielfältigen Freizeit- und Tourismusange-
bot. Die geplante Nutzung soll das vorhandene Erholungsangebot erweitern, 
dabei insbesondere eine Ergänzung zum Naturerlebnis bieten und die Profilie-
rung des Erholungsgebietes weiter voranbringen. Insofern bietet sich als 
Standort nur eine Fläche im näheren Umfeld der Talsperre an.  

Das Plangebiet grenzt im Norden an die Thülsfelder Straße, eine der Zufahrts-
straßen zum Erholungsgebiet, an. Unmittelbar westlich schließen sich mit 
Campingplätzen und einem Hotel mit Gastronomie weitere Erholungseinrich-
tungen an. Die Talsperre befindet sich mit 300-400 m in fußläufiger Entfer-
nung.  
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Der Standort bietet somit günstige Voraussetzungen für die Entwicklung der 
geplanten Nutzung. Mit einer Fläche von ca. 5,2 ha liegt das Plangebiet unter-
halb der für Adventure-Golfanlagen, insbesondere für „Swingolf“ übliche Maß. 
Da Swingolf in einer weitläufigen, parkähnlichen Landschaft gespielt wird, um-
fassen solche Anlagen oftmals Flächen von 8-10 ha Größe. Das vorliegende 
Plangebiet beschränkt sich somit auf das unbedingt erforderliche Maß und 
stellt nach Ansicht der Stadt eine sinnvolle Entwicklung und Ergänzung der 
vorhandenen Erholungseinrichtungen dar. 

 

3.2 Geplante Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

Mit der vorliegenden 59. Flächennutzungsplanänderung wird das Änderungs-
gebiet entsprechend der geplanten Nutzung als Sondergebiet „Adventure-
Golfplatz“ dargestellt.  

 

3.3 Erschließung 

3.3.1 Verkehrserschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Gebietes erfolgt von Norden über die Thüls-
felder Straße. Die Straße hat Anschluss an die in ca. 500 m Entfernung östlich 
verlaufende Bundesstraße 72. Der Anschluss an den örtlichen und überörtli-
chen Verkehr ist somit gewährleistet. 

 

3.3.2 Ver- und Entsorgung  

Der Eigentümer der Flächen ist auch Eigentümer und Betreiber des westlich 
angrenzenden Campingplatzes. Die technische Ver- und Entsorgung für das 
geplante Servicegebäude kann daher von Westen über den Campingplatz er-
folgen.  

Gewässer II. Ordnung 

Am nordwestlichen Rand des Plangebietes verläuft das Verbandsgewässer 
II. Ordnung 6-20 „Petersfelder Graben“ der Friesoyther Wasseracht, welcher 
das Plangebiet im nördlichen Bereich quert und an die Ostseite wechselt. 

Laut Satzung des Wasser- und Bodenverbandes „Friesoyther Wasseracht“ 
Landschaftspflege- und Gewässerunterhaltungsverband Nr. 106 in Friesoythe, 
Landkreis Cloppenburg ist für Unterhaltungszwecke ein Gewässerrandstreifen 
von 5 m von jeglichen Einzäunungen, Bodenablagerungen oder Anpflanzun-
gen freizuhalten.  

Bauliche Anlagen haben laut Satzung der Friesoyther Wasseracht einen Ab-
stand von 10 m zur oberen Böschungskante einzuhalten. 

Wasserversorgung 

Die Versorgung des Änderungsgebietes mit Trinkwasser in ausreichender 
Qualität kann durch den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband 
(OOWV) gewährleistet werden. 
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Löschwasserversorgung 

Die erforderliche Löschwasserversorgung wird nach den technischen Regeln 
Arbeitsblatt W 405 (aufgestellt vom DVGW) und in Absprache mit der zustän-
digen Feuerwehr erstellt. 

Abwasserbeseitigung 

Für den westlich angrenzenden Campingplatz wird anfallendes Schmutzwas-
ser über eine Pumpe und Druckrohrleitung nach Norden zur an der Straße 
„Am Feldkamp“ gelegenen Kläranlage des OOWV abgeleitet. Für das vorlie-
gende Plangebiet ist ebenfalls ein Anschluss an diese Leitung möglich.  

Oberflächenwasser 

Bei der Oberflächenentwässerung sollen Auswirkungen der geplanten Flä-
chenversiegelung auf den Grundwasserstand möglichst gering gehalten sowie 
eine Verschärfung der Abflusssituation vermieden werden.  

Derzeit wird das anfallende Oberflächenwasser im Gebiet versickert. Die Ober-
flächenentwässerung kann aufgrund der nur in geringem Umfang geplanten 
Versiegelung und der Größe des Gebietes vollständig durch Versickerung auf 
dem Gelände gewährleistet werden. Laut Aussage des Eigentümers liegen 
Sandböden mit sehr guten Versickerungseigenschaften vor. 

Für die geplanten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen sind die entsprechen-
den Genehmigungen und/oder Erlaubnisse nach dem Wasserhaushaltsgesetz 
in Verbindung mit dem Niedersächsischen Wassergesetz bei der zuständigen 
Wasserbehörde zu beantragen.  

Abfallbeseitigung 

Die Entsorgung der im Änderungsgebiet anfallenden Abfälle erfolgt entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen sowie den jeweils 
gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des Landkreises Cloppenburg. 

Eventuell anfallende Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungs-
gemäßen Entsorgung zuzuführen.  

Energieversorgung 

Die Versorgung des Änderungsgebietes mit der notwendigen Energie kann 
durch die Energieversorgung Weser-Ems (EWE) sichergestellt werden. 

Telekommunikation 

Die fernmeldetechnische Versorgung kann durch die Deutsche Telekom AG, 
Niederlassung Oldenburg erfolgen. 

 

4 Umweltbericht  
4.1 Einleitung 

4.1.1 Kurzdarstellung des Planinhalts 

Entsprechend den Ausführungen in Kap. 1.2 und 3.1 dient die vorliegende 
Planung der Schaffung eines Adventure-Golfplatzes zur Ergänzung und funk-
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tionalen Stärkung des Erholungsgebietes Thülsfelder Talsperre. Der wesentli-
che Planinhalt ist in Kap. 3 dargestellt. Auf die Umwelt sind dabei insbesonde-
re folgende Auswirkungen möglich: 

Innerhalb des geplanten Sondergebietes sollen die geplanten Anlagen über-
wiegend als Rasenfläche ausgebildet werden. Der Versiegelungsgrad durch 
zweckgebundene bauliche Anlagen und Einrichtungen (Servicegebäude) wird 
auf max. ca. 1.300 qm beschränkt. Auf weiteren 3.000 qm der Flächen soll die 
Herstellung von befestigten Flächen, z.B. für Spielbahnen, Wege- oder Stell-
platzflächen zulässig sein. Durch die geplante Bebauung und Bodenversiege-
lung können insbesondere auf die Schutzgüter Wasser, Boden, Pflanzen und 
Tiere erhebliche Auswirkungen entstehen.  

Mit dem geplanten Servicegebäude sind bauliche Anlagen in nur geringem 
Umfang und mit einer maximalen Gebäudehöhe von 12,0 m vorgesehen. Das 
Gebäude wird, wie auch die geplanten Golfanlagen, durch vorhandene und zu 
ergänzende Gehölzanpflanzungen landschaftlich eingebunden. Insgesamt 
sind daher erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild nicht zu erwar-
ten.  

 

4.1.2 Ziele des Umweltschutzes 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

§ 1 BNatSchG nennt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 
Danach sind Natur und Landschaft so zu schützen, dass die biologische Viel-
falt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich 
der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 
sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur 
und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch die Pflege, 
die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft.  

In der Bauleitplanung werden diese Ziele u.a. durch die Anwendung des § 14 
(Eingriffe in Natur und Landschaft), des § 15 (Verursacherpflichten, Unzuläs-
sigkeit von Eingriffen) und des § 18 (Verhältnis zum Baurecht) berücksichtigt.  

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG)  

Die Naturschutzbehörde führt ein Verzeichnis der im Sinne der §§ 23 bis 26 
und §§ 28 bis 30 BNatSchG geschützten Teile von Natur und Landschaft, ein-
schließlich der Wallhecken im Sinne von § 22 Abs. 3 Satz 1, der Flächen im 
Sinne von § 22 Abs. 4 Satz 1 und der gesetzlich geschützten Biotope im Sinne 
des § 24 Abs. 2 sowie der Natura 2000-Gebiete in ihrem Bereich.  

Das Änderungsgebiet ist nicht als ein schutzwürdiger oder nach dem 
BNatSchG geschützter Bereich gekennzeichnet. 

Landschaftsrahmenplan (LRP) nach § 10 BNatSchG 

Im Landschaftsrahmenplan werden gem. § 10 BNatSchG die überörtlichen 
konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und 
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der Landschaftspflege für Teile des Landes dargestellt. Dabei sind die Ziele 
der Raumordnung zu beachten sowie die Grundsätze und sonstigen Erforder-
nisse der Raumordnung zu berücksichtigen. Landschaftsrahmenpläne sind für 
alle Teile des Landes aufzustellen. Gemäß § 3 NAGBNatSchG ist die Natur-
schutzbehörde für die Aufstellung des Landschaftsrahmenplanes zuständig.  

Im LRP des Landkreises Cloppenburg (1998) ist das Plangebiet selbst nicht 
besonders dargestellt. Die Fläche nördlich der Thülsfelder Straße ist Bestand-
teil des landschaftsschutzwürdigen Bereiches „Peterswald-Nord“. Es handelt 
sich hierbei um ein Gebiet, welches überwiegend mit Nadelgehölzen bestan-
den ist und in dem außerdem kleine Stillgewässer, Heiden und Magerrasen 
vorkommen. Dieses große zusammenhängende Waldgebiet besitzt eine große 
Bedeutung für das Klima und für das Landschaftsbild. Südlich in einiger Ent-
fernung schließt sich das Naturschutzgebiet „Thülsfelder Talsperre“ an.  

Die Maßnahmenkarte des LRP trifft keine Aussagen zu möglichen Aufwertun-
gen von Natur und Landschaft im Bereich des Plangebietes.  

Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche sind für das 
Plangebiet nicht ausgewiesen. 

Die Aussagen des LRP werden bei der vorliegenden Planung berücksichtigt.  

Landschaftsplan (LP) nach § 11 BNatSchG 

Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden auf der Grundlage des 
Landschaftsrahmenplanes im Landschaftsplan dargestellt. Der Landschafts-
plan enthält Angaben über den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand 
von Natur und Landschaft, die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zu-
stands von Natur und Landschaft und die Erfordernisse und Maßnahmen zur 
Umsetzung der konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege.  

In der Maßnahmenkarte des Landschaftsplanes der Stadt Friesoythe (1993) 
sind im Bereich des Plangebietes keine Ziele oder Maßnahmen dargestellt.  

Die Aussagen des LP und des LRP werden bei der vorliegenden Planung be-
rücksichtigt.  

Bundesimmissionsschutzgesetz 

Nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen einander so zuzuordnen, dass schädliche Um-
welteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende 
Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich ver-
mieden werden. 

Schädliche Umwelteinwirkungen wie z.B. Lärm, Luftverunreinigungen, Erschüt-
terungen, Licht und Wärme, sind zu berücksichtigen, wenn sie gemäß § 3 Abs. 
1 BImSchG nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche 
Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nach-
barschaft herbeizuführen.  
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Sind bezüglich der Luftqualität maßgebliche Werte, insbesondere die der 
22. BImSchV, überschritten, sind Luftreinhaltepläne zu erstellen. In Gebieten, 
in denen kein Luftreinhalteplan erstellt wurde oder erforderlich ist, ist der Erhalt 
der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen (§1a (6) Nr. 7 h 
BauGB).  

 

4.1.3 FFH- und Vogelschutzgebiete 

Das Änderungsgebiet liegt nicht innerhalb oder angrenzend zu einem Gebiet 
von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) oder einem EU-Vogelschutz-
gebiet. Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und Schutzzwecke solcher Ge-
biete sind daher nicht vorhanden. Eine Überprüfung der Verträglichkeit gem. 
§ 34 (1) BNatSchG ist nicht erforderlich. 

Der südliche bzw. südwestliche Teil der Thülsfelder Talsperre ist als FFH-
Gebiet gemeldet. Ein EU-Vogelschutzgebiet ist auch im weiteren Umfeld des 
Plangebietes nicht vorhanden.  

 

4.2 Bestandsaufnahme 

Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umwelt-
zustands, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraus-
sichtlich erheblich beeinflusst werden 

4.2.1 Beschreibung der bestehenden Nutzungsstruktur (Schutzgut 
Mensch) 

Eine kartographische Darstellung der vorhandenen Nutzungssituation erfolgt in 
der Anlage 1, eine Beschreibung ist auch in Kap. 2.3 zu finden.  

Das Änderungsgebiet ist vollständig unbebaut. Der nördliche Bereich wurde im 
Rahmen einer Kompensationsmaßnahme mit Bäumen bepflanzt und im Übri-
gen der Sukzession überlassen. Der zentrale und südliche Bereich wird inten-
siv ackerbaulich genutzt. Am Südrand ragt ein Gehölzstreifen zum Teil in das 
Änderungsgebiet hinein. 

Die Fläche grenzt im Westen an ein Campingplatzgelände an.  

Die nächstgelegenen Wohnnutzungen befinden sich ca. 300 m westlich des 
Änderungsgebietes.  

Immissionssituation 

Mit der B 72 verläuft die nächstgelegene Hauptverkehrsstraße in einer Entfer-
nung von ca. 500 m östlich des Änderungsgebietes. Im Änderungsgebiet sind 
somit keine erheblichen Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm zu erwarten. 

Gewerbliche oder landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung, deren Immissi-
onen zu Beeinträchtigungen führen könnten, sind im näheren Umfeld des Än-
derungsgebietes nicht vorhanden.  

Die im Rahmen landwirtschaftlicher Tätigkeiten entstehenden Maschinenge-
räusche sowie zeitweise auftretenden Geruchsbelästigungen durch Ausbrin-
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gen von Gülle sind denkbar und lassen sich auch bei ordnungsgemäßer 
Landwirtschaft nicht vermeiden. Sie sind im Rahmen der gegenseitigen Rück-
sichtnahme hinzunehmen.  

Sonstige Anlagen (z.B. Sportanlagen), deren Auswirkungen oder deren Belan-
ge zu beachten sind, sind nicht vorhanden. Es sind im Änderungsgebiet daher 
keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 c BauGB, die von po-
tenziell störenden Anlagen ausgehen könnten, zu erwarten.  

 

4.2.2 Beschreibung von Natur und Landschaft 

4.2.2.1 Naturraum 

Das Änderungsgebiet gehört zur Haupteinheit der Hunte–Leda–Moor-
niederung und zur naturräumlichen Untereinheit der Garreler Talsandplatten. 

Die Garreler Talsandplatten sind ein fast ebenes, grundwassernahes Talsand-
gebiet, welches von zahlreichen kleinen, meist flachmoorerfüllten, nach Nor-
den entwässernden Rinnen und Niederungen durchzogen ist. Die Böden sind 
meist anmoorig und in der Regel stark podsoliert. Die auf den Talsandflächen 
natürlichen feuchten Stieleichen-Birkenwälder und die Erlenbrücher der Niede-
rungen sind heute bis auf kleine Gehölze von Kulturland abgelöst. Acker und 
Grünland wechseln entsprechend der Verteilung von Talsandplatten und Nie-
derungen. Stellenweise gibt es eine Neigung zur Nebelbildung. Auf den Moo-
ren besteht eine Spät- und Frühfrostgefahr.  

(Quelle: Sophie Meisel: Geographische Landesaufnahme M 1 : 200.000, Naturräumliche Gliederung 
Deutschlands; Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 70/71, Cloppenburg / Lingen, 1959)  

 

4.2.2.2 Landschaftsbild / Ortsbild 

Das Landschaftsbild des engeren Planungsraumes ist geprägt durch Grünflä-
chen, die als Campingplätze genutzt werden, durch Waldflächen und durch 
großflächige Ackerbereiche. Der überwiegende Teil des Plangebietes selbst ist 
mit der unmittelbar östlich angrenzenden Ackerfläche Teil eines großflächigen 
zusammenhängenden Ackerbereichs. Am südlichen Rand der Fläche verläuft 
ein Sandweg, der nördlich von einer Strauch- Baumhecke begleitet wird, die 
z.T. in die Plangebietsfläche hineinragt. Der nördliche Teil der Fläche stellt sich 
als binsenreiche Sukzessionsfläche dar, auf der Junggehölze angepflanzt 
wurden. Zum Graben hin, der von der Westseite der zuvor beschriebenen Ge-
hölzfläche am Südrand der Fläche auf die Ostseite wechselt, sind größere und 
ältere Gehölze in Form von Erlen, Ahorn und Birken vorhanden. Am nördlichen 
Rand der Plangebietsfläche wird die Thülsfelder Straße von einer Strauch-
Baumhecke begleitet, die sich überwiegend aus Stieleiche und einigen Sand-
birken zusammensetzt. Der am Rand des Plangebietes bzw. durch das Plan-
gebiet verlaufende Graben wird ebenfalls von Gehölzstrukturen begleitet, die 
sich überwiegend aus Erlen aber vereinzelt auch aus Stieleiche und Sandbirke 
zusammensetzen. Der unmittelbar westlich angrenzende Campingplatz ist 
eingezäunt. Auf der Innenseite des Zaunes ist eine Neuanpflanzung mit stan-
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ortgerechten Gehölzen vorgenommen worden, die aber für das Landschafts-
bild noch keine Funktionen übernimmt.  

 

4.2.2.3 Boden / Wasserhaushalt / Altlasten 

a) Boden 

Nach Auswertung der Bodenübersichtskarte (Niedersächsisches Landesamt 
für Bodenforschung, M 1 : 50.000, Hannover 1997) hat sich im Bereich des 
Plangebietes aus dem anstehenden Sand ein Gley-Podsol entwickelt.  

Der Gley-Podsol besitzt ein geringes bis mittleres Ertragspotential, ein gerin-
ges bis mittleres Nährstoff- und Wasserspeichervermögen, eine geringe bis 
mittlere Pufferkapazität und ist weniger verdichtungsempfindlich. Er ist bereg-
nungsbedürftig und besitzt eine gute Durchlüftung und Wasserdurchlässigkeit 
im Oberboden. Eine Auswaschungsgefährdung gegenüber Nähr- und Schad-
stoffen zeichnet ihn genauso aus, wie auch eine Erosionsgefährdung durch 
Wind.  

(Quelle:  Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Böden in Niedersachsen, Digitale Boden-
karte M 1 : 50.000, Hannover, 1997) 

 

b) Wasserhaushalt 

Innerhalb des Änderungsgebietes befinden sich keine natürlich entstandenen 
Oberflächengewässer. Am westlichen Rand des Plangebietes verläuft aber ein 
Graben, der zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil des Plangebie-
tes auf die Ostseite wechselt. Dieser Graben ist im Regelprofil ausgebaut und 
wird auf seiner vollen Länge einseitig von Gehölzstrukturen begleitet.  

Laut der geowissenschaftlichen Karte des Naturraumpotenzials von Nieder-
sachsen und Bremen (M 1:200.000 (1979)) Grundwasser -Grundlagen- liegt im 
Bereich des Plangebietes eine Grundwasserneubildungsrate von > 300 – 400 
mm im Jahr vor. Die Gefährdung des Grundwassers gilt aufgrund der Boden-
mächtigkeit und Bodenart als „hoch“.  

 

c) Altlasten 

Der Stadt liegen zur Zeit keine Hinweise oder Erkenntnisse vor, dass sich im 
Geltungsbereich des Änderungsgebietes und der Umgebung Böden befinden, 
die erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.  

 

4.2.2.4 Klima / Luft 

Das Änderungsgebiet liegt klimatisch in der maritim-subkontinentalen Flach-
landregion und ist der grundwasserfernen, ebenen bis welligen und z.T. hüge-
ligen Geest zuzuordnen. Mittlere Jahresniederschläge von durchschnittlich 650 
- 700 mm sind zu erwarten. Die relative Luftfeuchte liegt im Mittel bei 81%. Die 
durchschnittliche Jahrestemperatur ist etwa 8.4°C, bei mittleren Jahrestempe-
raturschwankungen von 16,4°C. 
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Die klimatische Wasserbilanz weist einen Überschuss von 200 - 300 mm im 
Jahr auf, wobei ein mittleres bis hohes Defizit im Sommerhalbjahr besteht. Die 
mittlere Vegetationszeit von etwa 220 Tagen ist relativ lang. 

(Quelle: Karten des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen; Bodenkundliche Standortkar-

te, M. 1 : 200.000, Blatt Oldenburg, 1977) 

 

4.2.2.5 Arten und Lebensgemeinschaften 

Heutige potenziell natürliche Vegetation (PNV) 

Nach der Karte der potenziell natürlichen Vegetationslandschaften Nieder-
sachsens auf der Grundlage der Bodenübersichtskarte (1 : 50.000) würde sich 
das Plangebiet bei einer vom Menschen unbeeinflussten Entwicklung zu ei-
nem Drahtschmielen- Buchenwald des Tieflandes entwickeln.  

Als Baumarten der Sukzessionsphasen oder Begleiter der von der Rot-Buche 
dominierten Schlussgesellschaften kämen Hänge-Birke, Zitter-Pappel, Stiel-
Eiche, Trauben-Eiche und Eberesche natürlicherweise im Plangebiet vor.  

(Quelle: Heutige potenzielle natürliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf Basis der Boden-

kundlichen Übersichtskarte 1 : 50.000, Inform.d. Naturschutz Niedersachsen 2003) 

 

Biotoptypen 

Die Bestandsaufnahme erfolgte im Oktober 2011 auf Grundlage des Kartier-
schlüssels für Biotoptypen in Niedersachsen (Drachenfels, 2004). Der jeweilige 
Biotopcode ist analog dem Kartierschlüssel. Eine kartographische Darstellung 
erfolgt in der Anlage 2.  

 

Ackerfläche (A) 

Der überwiegende Teil des Änderungsgebietes wird intensiv als Ackerfläche 
genutzt und stellt sich zur Zeit der Bestandsaufnahme als abgehäkselte Mais-
anbaufläche dar. Auch die sich östlich und südlich anschließenden Flächen 
werden intensiv ackerbaulich genutzt. Die Ackerfläche wird gemäß dem Städ-
tetagmodell mit dem Wertfaktor 1 WF bewertet.  

Sonstiger Graben (FGZ) mit randl. Gehölzstrukturen 

Am westlichen Rand des Plangebietes verläuft ein Graben, der im nördlichen 
Drittel der Plangebietsfläche auf die östliche Seite wechselt. Der Graben ist im 
Regelprofil ausgebaut, war zur Zeit der Bestandsaufnahme mit Wasser gefüllt 
und wird einseitig von Gehölzstrukturen begleitet. Die Gehölze stehen über-
wiegend am oberen Böschungsrand des Grabens und setzen sich im Wesent-
lichen aus Schwarzerlen zusammen. Dabei handelt es sich aber überwiegend 
um einen noch relativ jungen Bestand. Der Graben wird aufgrund seiner be-
gleitenden Gehölzstrukturen als kombinierter Biotoptyp mit dem Wertfaktor 3 
WF bewertet und soll in der heutigen Form und Gestalt mit dem randlichen 
Gehölzbestand vollständig erhalten werden.  
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Standortgerechte Gehölzpflanzung (HPG) 

Die nördliche Teilfläche des Änderungsgebietes ist im Rahmen einer Kompen-
sationsmaßnahme mit Junggehölzen bepflanzt und ansonsten der natürlichen 
Entwicklung überlassen worden. Zu den angepflanzten Eichen, Buchen, Ahorn 
und Birken haben sich Binsen, Ginster und natürlich aufgekommene Kiefern 
ausgebreitet. Zum südlich der Fläche verlaufenden Graben hin sind vermehrt 
Ahorn und Erlen angepflanzt worden. Die Gehölze hier in der Nähe zum Gra-
ben übernehmen im Gegensatz zu den übrigen angepflanzten Gehölzen auf-
grund ihrer Größe bereits eine Funktion für das Landschaftsbild. Die Gehölz-
pflanzung wird aufgrund ihrer standortgerechten Zusammensetzung dem 
Wertfaktor 3 WF zugeordnet. Durch die geplante Festsetzung privater Grünflä-
chen zum Erhalten von Bäumen und Sträuchern im nachfolgenden Bebau-
ungsplan soll dieser Gehölzbestand zum überwiegenden Anteil dauerhaft er-
halten bzw. gesichert werden.  

Strauch-Baumhecken (HFM) 

Der südlich vom Plangebiet verlaufende unbefestigte Weg wird an seiner 
Nordseite von einer Strauch-Baumhecke begleitet. Diese setzt sich im Wesent-
lichen aus Birken und gelegentlich vorkommenden Stieleichen, Weiden und 
Zitterpappeln zusammen und ragt nur z.T. in die Plangebietsfläche hinein. Die 
Strauch-Baumhecke wird dem Wertfaktor 3 WF zugeordnet.  

 

Fauna 

Die Plangebietsfläche als überwiegend intensiv genutzte Ackerfläche besitzt 
im Hinblick auf den Tier- und Artenschutz eine eher untergeordnete Bedeu-
tung. Auch die vorhandene Gehölzpflanzung im nördlichen Teil des Plangebie-
tes stellt für die Tierwelt noch keinen wertvollen Nahrungs-, Rückzugs- oder 
Lebensraum dar, weil die vorhandenen Gehölze noch sehr jung sind. Von grö-
ßerer Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna sind die vorhandenen 
linearen Baum- bzw. Gehölzstrukturen am nördlichen und am südlichen Rand 
des Plangebietes. Diese übernehmen aufgrund ihres höheren Alters nicht nur 
wichtige Funktionen vor allem für die Tierartengruppen der Vögel und der Fle-
dermäuse, sondern auch für den Naturhaushalt als Leitlinien und Trittsteinbio-
tope zur Vernetzung der Landschaft. Sie stellen Rückzugshabitate und Le-
bensraum für viele Tierarten dar.  

Die Ackerfläche selbst kann evtl. eine Funktion als Nahrungshabitat überneh-
men, welche aber durch das Fehlen von ausgeprägten Ackerrandstreifen und 
die Armut an Blütenpflanzen eher eingeschränkt ist. Für Wiesenvögel besitzt 
diese Fläche aufgrund ihrer Nähe zu anderen intensiven Nutzungen (wie z.B. 
zum Campingplatz) und den vorhandenen linearen und auch flächigen Ge-
hölzstrukturen in der näheren Umgebung, keine Bedeutung.  

 

4.2.3 Kultur- und sonstige Sachgüter  

Der Stadt sind innerhalb des Änderungsgebietes sowie in der Umgebung kei-
ne baulichen Anlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen oder Bodendenk-
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male darstellen, bekannt. Es sind keine sonstigen wertvollen Kultur- oder 
Sachgüter vorhanden. 

 

4.3 Prognose und Maßnahmen  

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung sowie Darstellung 
der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen 

4.3.1 Auswirkungen auf den Menschen / Immissionsschutz 

Das Änderungsgebiet ist Bestandteil des Erholungsgebietes an der Thülsfelder 
Talsperre, welches insgesamt eine hohe Bedeutung für die Naherholung der 
Bevölkerung hat. Der nördliche Teil des Plangebietes trägt, aufgrund der hier 
vorgenommenen Anpflanzungen innerhalb einer ansonsten der natürlichen 
Entwicklung überlassenen Fläche, zu einer Erweiterung der Erholungsfunktion 
bei. Demgegenüber wird der übrige Teil des Plangebietes, aufgrund der inten-
siven ackerbaulichen Nutzung, nur als Freifläche wahrgenommen.  

Mit der vorliegenden Planung soll das Gebiet als „Adventure-Golfplatz“ entwi-
ckelt und damit die Bedeutung des Gebietes insgesamt sowohl für die Naher-
holung als auch für die Freizeitgestaltung der Bevölkerung ausgeweitet und 
gesichert werden. 

Die im Änderungsgebiet mit Gehölzen bepflanzte Sukzessionsfläche soll, so-
weit möglich, erhalten bleiben und durch weitere Pflanzgebote soll eine Ein-
grünung und insgesamt parkähnliche Gestaltung des Gebietes erreicht wer-
den. 

Eine Nutzung der Golfanlage beschränkt sich im Wesentlichen auf die Tagzeit. 
Unzumutbare Beeinträchtigungen der benachbarten Nutzung (Camping) oder 
der westlich der Campingplätze in einer Entfernung von mind. 300 m im Au-
ßenbereich gelegenen Wohnhäuser sind durch die geplante Anlage nicht zu 
erwarten.  

 

4.3.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft / Vermeidungs- und Kom-
pensationsmaßnahmen 

4.3.2.1 Landschaftsbild / Ortsbild 

Der Eingriff in das Landschaftsbild wird in erster Linie durch die geplante Er-
richtung eines Servicegebäudes hervorgerufen. Durch die vorgesehene Be-
grenzung der Flächengröße sowie der Bauhöhe des entstehenden Gebäudes 
sollen Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes vermieden werden. 
Auch der weitestgehende Erhalt der im Plangebiet vorhandenen Gehölzstruk-
turen soll zu einer Vermeidung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
beitragen. Mit der Anlage der geplanten Spielbahnen wird keine Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes hervorgerufen, da es sich zum Einen bei den 
Spielbahnen nicht um Baukörper handelt, die in der Landschaft sichtbar sind 
und zum Anderen die geplante Festsetzung von lockeren, gruppenartigen Ge-
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hölzanpflanzungen im Bereich der Sondergebietsfläche für eine Einbindung 
dieser Spielanlagen in das Landschaftsbild beitragen soll. Darüber hinaus wird 
auch die vorgesehene kulissenartige Anlage randlich geplanter Gehölzstruktu-
ren eine optimale Einbindung der gesamten Anlage in das Landschaftsbild 
bewirken. Unter Berücksichtigung aller im nachfolgenden Bebauungsplan vor-
gesehenen Maßnahmen kommt es zu keinen Beeinträchtigungen für das 
Landschaftsbild.  

 

4.3.2.2 Boden / Wasser 

Für den Boden- und Grundwasserhaushalt ergibt sich unter Berücksichtigung 
der geplanten kleinflächigen Versiegelung durch das geplante Servicegebäude 
und durch die Herstellung von befestigten Flächen für Spielbahnen, Wege- 
und Stellplatzflächen in einer geplanten Größenordnung von ca. 4.300 qm kei-
ne erhebliche Beeinträchtigung für die Schutzgüter Boden und Wasser, da die 
heute ackerbaulich genutzten Grundflächen durch die Umnutzung als Grünflä-
che keine wesentlichen Änderungen erfahren. Mit der überwiegenden Inan-
spruchnahme eines durch die intensive Landwirtschaft genutzten Bodens wird 
auf einen stark anthropogen veränderten Boden (Stoffeinträge, Bodenverdich-
tung, Erosion) zurückgegriffen und die Überplanung eines noch nicht 
veränderten oder weniger veränderten Bodens vermieden. Die bestehenden 
Bodenfunktionen wie z.B. Filter- und Produktionsfunktionen bleiben im 
Wesentlichen erhalten. Die im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung 
vorbereitete kleinflächige Versiegelung kann durch die geplanten 
Neuanpflanzungen im Plangebiet vollständig ausgeglichen werden.  

Die im nördlichen Teilbereich vorhandene Gehölzpflanzung soll zum überwie-
genden Teil erhalten werden. Auch hier sollen in den überplanten Bereichen 
zum Ausgleich Neuanpflanzungen vorgenommen werden, die den Eingriff in 
das Schutzgut Boden / Wasser ausgleichen können, so dass insgesamt durch 
die Planung keine erheblichen negativen Beeinträchtigungen verbleiben.  

Mit der nur kleinflächig geplanten Versiegelung wird auch die Versickerungs-
fläche nicht wesentlich reduziert, so dass sich keine wesentlichen Auswirkun-
gen für die Grundwasserneubildung ergeben. Das anfallende Dach- und sons-
tige Oberflächenwasser soll, soweit möglich, wie bisher im Plangebiet versi-
ckert oder durch Regenwasserrückhalteanlagen im Plangebiet soweit zurück-
gehalten werden, dass der Abfluss dem natürlichen Maß entspricht. Der im 
Plangebiet vorhandene Graben bleibt in seiner heutigen Gestalt und Funktion 
erhalten. Eine Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes ergibt sich somit nicht 
bzw. wird durch die geplanten Maßnahmen vermieden.  

 

4.3.2.3 Klima / Luft 

Zum überwiegenden Teil wird landwirtschaftliche Nutzfläche in Form einer in-
tensiv genutzten Ackerfläche überplant. Im nördlichen Teilbereich geht durch 
die vorliegende Planung ein geringfügiger Anteil einer heute vorhandenen jun-
gen Gehölzpflanzung verloren. Dieser Anteil soll durch Neuanpflanzungen 
ausgeglichen werden.  
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Die vorhandene noch sehr junge Gehölzpflanzung übernimmt für das Kleinkli-
ma und die Luftqualität noch keine wesentliche Funktion. Die älteren Gehölz-
bestände entlang des Grabens und am südlichen Rand des Plangebietes sol-
len vollständig erhalten bleiben. Damit werden die, für das Kleinklima (Luftbe-
feuchtung) und für die Luftqualität (z.B. Ausfilterung von Staub- und Schadstof-
fen) wichtigen Strukturen bzw. Landschaftselemente des Plangebietes gesi-
chert.  

Durch die, nur kleinflächig geplante Neuversiegelung kommt es zu keinem 
nennenswerten Verlust von Verdunstungsfläche, so dass es kleinklimatisch zu 
keinen erheblichen Beeinträchtigungen kommt.  

Durch vorgesehene Neuanpflanzungen am östlichen und südlichen Rand des 
Plangebietes sowie einer geplanten lockeren, gruppenartigen Gehölzpflanzung 
innerhalb der Sondergebietsfläche soll neue vertikale Verdunstungsstruktur 
geschaffen werden. Diese Gehölzanpflanzungen wirken sich positiv auf das 
Kleinklima (Luftbefeuchtung) und die Luftqualität (z.B. Ausfilterung von Staub- 
und Schadstoffen) aus, so dass damit etwaige negative Auswirkungen durch 
die kleinflächige Versiegelung ausgeglichen werden.  

 

4.3.2.4 Arten und Lebensgemeinschaften 

Da im Plangebiet keine wesentliche Änderung von Grundflächen vorbereitet 
wird und durch die vorliegende Planung lediglich eine Versiegelung von insge-
samt ca. 4.300 qm ermöglicht werden soll, kommt es zu keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen für Arten und Lebensgemeinschaften.  

Die im Plangebiet vorhandenen, älteren Gehölzstrukturen vor allem am nördli-
chen und südlichen Rand des Plangebietes, die für den Tier- und Artenschutz 
evtl. eine größere Bedeutung besitzen, sollen vollständig erhalten bleiben.  

Ansonsten kann aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen als einzige poten-
tiell unter artenschutzrechtlichen Aspekten betroffene Gruppe, die Gruppe der 
Brutvögel sein. Auf der Plangebietsfläche sind aber, aufgrund der Ausprägung 
als junge Gehölzfläche sowie der Nutzung als Ackerfläche, keine Brutvogel-
vorkommen zu erwarten. Für Vorkommen von Höhlenbrütern wie Spechten 
oder Arten mit wieder genutzten Horsten (z.B. Bussarde, Eulen) fehlen in den 
überplanten Bereichen geeignete Strukturen. Für Fledermäuse fehlen 
geeignete Lebensstätten; evtl. Jagdhabitate sind unter artenschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten hier nicht betrachtungsrelevant.  

Um Störungen jeglicher Art für die Tierwelt auch der angrenzenden Strukturen 
zu vermeiden, wird ein Hinweis in den nachfolgenden Bebauungsplan aufge-
nommen, dass Rodungsarbeiten ausschließlich außerhalb der Brutzeit der 
Vögel (d.h. nicht in der Zeit vom 1. März bis 31. August) durchzuführen sind.  
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4.3.2.5 Wirkungsgefüge 

Die o.g. Schutzgüter stehen in Beziehung zueinander. Die im nachfolgenden 
Bebauungsplan zu treffenden Festsetzungen und Maßnahmen können daher 
auf das eine Schutzgut positive, auf das andere jedoch negative Auswirkungen 
haben. Nachfolgend wird das, aus der vorliegenden Planung, resultierende 
Wirkungsgefüge beschrieben.  

Mit der vorliegenden Planung geht im Wesentlichen intensiv ackerbaulich ge-
nutzte Fläche verloren. Anteilig wird auch eine als Kompensationsmaßnahme 
vorgenommene Anpflanzung überplant. 

Durch die, wenngleich in nur geringem Umfang, geplante Versiegelung wird 
die Grundwasserneubildung und damit auch die Verdunstungsrate reduziert.  

Weite Teile des Gebietes bleiben jedoch als Rasenfläche erhalten. Mit der 
vorgesehenen parkähnlichen Gestaltung und den geplanten Anpflanzungen 
wird neue vertikale Verdunstungsfläche und die Möglichkeit der Schadstoffbin-
dung sowie auf derzeitiger Ackernutzung neuer Nahrungs-, Rückzugs- und 
Lebensraum für Flora und Fauna geschaffen. Bisherige Ackerfläche wird in 
diesen Bereichen aus der intensiven Nutzung genommen. Dieses wirkt sich 
auf den Boden- und Wasserhaushalt positiv aus. Der Boden wird vor Stoffein-
trägen bewahrt und kann mit der Vegetationsbedeckung eine Wasserrückhal-
tefunktion ausüben. Darüber hinaus wird die Gefahr von Winderosion auf den 
angrenzenden Äckern minimiert. Diese geplanten Neuanpflanzungen aus 
standortgerechten, einheimischen Laubgehölzen stellen nicht nur einen zu-
sätzlichen Nahrungs-, Rückzugs- und Lebensraum für die Fauna dar, sondern 
verstärken darüber hinaus die bereits bestehende Einbindungsfunktion der 
vorhandenen Gehölze.  

Unter Berücksichtigung aller geplanten Maßnahmen wird mit der vorliegenden 
Planung das Wirkungsgefüge der Schutzgüter von Natur und Landschaft nicht 
erheblich beeinträchtigt.  

 

4.3.2.6 Bodenschutzklausel - § 1a (2) Satz 1 und 2 BauGB 

Gemäß § 1a (2) Satz 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegan-
gen und insbesondere sollen die Möglichkeiten der Städte und Gemeinden zur 
Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung genutzt werden. Landwirtschaft-
lich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendi-
gen Umfang umgenutzt werden.  

Mit der vorliegenden Planung strebt die Stadt die Ergänzung der vorhandenen 
Erholungseinrichtungen im Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre durch eine 
Adventure-Golfanlage an. Erfordernis, Anlass und Ziel der Planung sind unter 
Punkt 1.2 beschrieben. Für die geplante Anlage bietet sich sinnvoll ein Stand-
ort in unmittelbarer Nähe zur Talsperre und den bereits vorhandenen Erho-
lungs- und Freizeiteinrichtungen an. 

Bei einer Größe des Gebietes von ca. 5,2 ha, von denen ca. 0,55 ha als be-
reits beanspruchte Kompensationsmaßnahme (mit Gehölzen bestandene 
Sukzessionsfläche) bzw. Gehölzstreifen erhalten bleiben und auf weiteren ca. 
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7800 qm Aufwertungen der Bodenfunktionen innerhalb der Änderungsgebiets-
fläche selbst erreicht werden sollen, beschränkt sich die Gebietsausweisung 
auf das unbedingt erforderliche Maß. 

Die Stadt ist der Ansicht, dass damit der Bodenschutzklausel sowohl im Hin-
blick auf die Größe der erforderlichen Gebietsausweisung als auch im Hinblick 
auf die konkrete Ausgestaltung ausreichend Rechnung getragen ist.  

 

4.3.2.7 Eingriffsregelung  

a) Zulässigkeit des Eingriffs 

Durch die Bauleitplanung werden im Planungsgebiet Maßnahmen vorbereitet 
bzw. ermöglicht, deren Durchführung den Eingriffstatbestand gem. § 14 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) erfüllen. Die Eingriffe stellen z.T. erhebliche 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Orts- und Landschaftsbildes 
dar. 

Nach § 15 (1) und (2) BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflich-
tet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen 
sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen oder zu ersetzen.  

Die durch diese Planung vorbereiteten Eingriffe werden durch verschiedene, in 
den vorherigen Kapiteln schutzgutbezogen aufgelistete Maßnahmen z.T. ver-
mieden bzw. ausgeglichen, so dass die Beeinträchtigung des Landschaftsbil-
des und des Naturhaushaltes auf ein unbedingt notwendiges Maß reduziert 
wird. 

Grundsätzlich ist ein Eingriff unzulässig, wenn die Belange des Natur- und 
Landschaftsschutzes überwiegen. Dieses ist in der Regel in Gebieten der Fall, 
in denen die Voraussetzungen eines Schutzes nach den §§ 23 – 30 Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG) erfüllt sind. Das Änderungsgebiet erfüllt nicht 
diese Voraussetzungen.  

Weil auch andere für den Naturschutz wertvolle Elemente, die als selten oder 
gefährdet einzustufen sind, nicht in Anspruch genommen werden und die Be-
lange von Sport, Freizeit und Erholung ein bedeutsamer öffentlicher Belang 
sind, sind nach Überzeugung der Stadt Friesoythe die hier vorbereiteten Ein-
griffe letztendlich zulässig.  

 

b) Eingriffsbilanzierung 

Im Folgenden werden die sich aus der Planung ergebenden Eingriffe und 
Maßnahmen mit dem Bestand verglichen und bewertet, um die Plausibilität 
nachvollziehbar, also auch zahlenmäßig vergleichbar zu machen. 

Hierfür wird die "Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs– und Ersatzmaß-
nahmen in der Bauleitplanung des Niedersächsischen Städtetages" (2006) 
zugrunde gelegt. Nachfolgend gilt die Formel:  

Fläche in qm x Wertfaktor (WF) = Werteinheiten (WE) 
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c) Ermittlung des Eingriffsflächenwertes 

In der folgenden Tabelle werden alle Biotope aufgeführt, die durch die Planung 
unmittelbar beeinträchtigt werden. Die Biotope wurden in den vorangegange-
nen Kapiteln beschrieben. Entsprechend dem Städtetagmodell wird den Bioto-
pen des Plangebietes der jeweilige Wertfaktor zugeordnet. Werden die Biotop-
flächen mit ihren Wertfaktoren multipliziert, ergeben sie in der Summe den 
Eingriffsflächenwert.  

 

d) Ermittlung des Kompensationswertes 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden Maßnahmen zur Vermeidung und 
zum Ausgleich des Eingriffs schutzgutbezogen beschrieben. Zusammenge-
fasst sind dieses der Erhalt der standortgerechten, heimischen Laubbäume am 
nördlichen und südöstlichen Rand des Plangebietes und der teilweise Erhalt 
der mit Gehölzen bestandenen Sukzessionsfläche sowie die Neuanlage von 
Gehölzstreifen am südlichen und östlichen Plangebietsrand und die gruppen-
artige, parkähnliche Bepflanzung der Golfanlage. Diesen Maßnahmen bzw. 
Biotoptypen wird entsprechend ihrer künftigen Wertigkeit ein Wertfaktor nach 
dem Städtetagmodell zugeordnet. Sie werden in der nachfolgenden Tabelle 
aufgeführt. Die Flächen der aufgeführten Nutzungsarten / Biotoptypen werden 
mit den zugeordneten Wertfaktoren multipliziert und ergeben dann addiert den 
Kompensationswert. 

 

   Ackerfläche 41.634 qm 1 WF 41.634 WE

1.670 qm 3 WF 5.010 WE

7.690 qm 3 WF 23.070 WE

   Strauch-Baumhecke (HFM) 812 qm 3 WF 2.436 WE

Gesamtfläche: 51.806 qm

Eingriffsflächenwert: 72.150 WE

   Sonstiger Graben(FGZ) mit randl.Gehölzen

Nutzungsart / Biotoptyp WerteinheitWertfaktorFläche

   Standortgerechte Gehölzpfl.
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e) Schlussbetrachtung 

Innerhalb des Plangebietes entsteht durch Vermeidungsmaßnahmen und in-
terne Ausgleichsmaßnahmen ein Kompensationswert von 71.988 WE. Gegen-
über dem Eingriffsflächenwert (72.150 WE) ergibt sich damit ein Kompensati-
onsdefizit von 162 WE. Dieser Wert stellt unter Berücksichtigung des heutigen 
Zustands der Fläche sowie den geplanten Maßnahmen eine vernachlässigba-
re Größe dar, die nicht ausgeglichen wird, so dass keine externen Kompensa-
tionsmaßnahmen erforderlich werden. 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und der internen 
Kompensationsmaßnahmen geht die Stadt Friesoythe davon aus, dass der 
durch die 59. Änderung des Flächennutzungsplanes vorbereitete Eingriff in 
das Landschaftsbild und in den Naturhaushalt ausgeglichen wird und somit 
den Belangen von Natur und Landschaft gem. § 1 (6) Ziffer 7 BauGB entspro-
chen ist. 

 

4.3.3 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Änderungsgebiet und angrenzend sind der Stadt keine Objekte von kultur-
geschichtlicher Bedeutung bekannt. In den Bebauungsplan ist folgender Hin-
weis aufzunehmen: 

„Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche 
Bodenfunde (das können u a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlun-
gen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, 
auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese meldepflich-
tig und müssen der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises unver-
züglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter und der Un-
ternehmer der Arbeiten. Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 
vier Werktagen nach Anzeige unverändert zu lassen bzw. ist für ihren Schutz 
Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortset-
zung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 1 und 2 Niedersächsisches Denkmal-
schutzgesetz)“. 

Sondergebiet (SO) 42.315 qm

    versiegelt 4.300 qm 0 WF 0 WE

    bepflanzt (13 %) 5.500 qm 2 WF 11.000 WE

   Spielfläche 32.515 qm 1 WF 32.515 WE

Private Grünfläche 7.851 qm

   Erhalt der vorh. Gehölzanpfl. 5.552 qm 3 WF 16.656 WE

   Fl. zum Anpfl. und Erhalten 2.299 qm 3 WF 6.897 WE

Sonst.Graben (FGZ) mit randl.Gehölz 1.640 qm 3 WF 4.920 WE

Gesamtfläche: 51.806 qm

Kompensationswert: 71.988 WE

Nutzungsart / Biotoptyp Fläche Wertfaktor Werteinheit
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4.3.4 Wechselwirkungen 

Bei der Prüfung der Wechselwirkungen ist entsprechend den Anforderungen 
von § 1 (6) Nr. 7 i BauGB das übergreifende Verhältnis zwischen Naturhaus-
halt und Landschaft, den Menschen sowie den Sach- und Kulturgütern, soweit 
sich diese durch die Planung wechselseitig beeinflussen, zu erfassen.  

Wie aus den vorangegangenen Kapiteln hervorgeht, entstehen durch die Pla-
nung, insbesondere bei Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen auf den überwiegen-
den Teil der zu betrachtenden Bestandteile der Umwelt keine erheblichen ne-
gativen Auswirkungen.  

Mit der vorliegend geplanten Entwicklung eines Sondergebietes „Adventure-
Golfplatz“ entstehen somit keine neuen weitergehenden Beeinträchtigungen 
zwischen den Belangen des Umweltschutzes (Naturhaushalt und Landschaft, 
Mensch, Sach- und Kulturgüter) die sich so auswirken, dass negative Rückwir-
kungen zu erwarten wären. Erhebliche Wechselwirkungen treten damit nicht 
auf.  

 

4.3.5 Nullvariante 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die bestehende intensive ackerbau-
liche Nutzung im zentralen und südlichen Teil fortgeführt. Mögliche negative 
Auswirkungen auf den Boden- und Wasserhaushalt durch die Bewirtschaftung 
(Bodenverdichtung, Erosion, Stoffeinträge) würden bestehen bleiben.  

Die Sukzessionsfläche mit ihrem Gehölzbestand und ihrer Bedeutung für Na-
tur und Landschaft bliebe vollständig erhalten. Die im Zuge der vorliegenden 
Planung vorgesehenen Anpflanzungen und parkähnliche Gestaltung des Än-
derungsgebietes würden dagegen unterbleiben.  

Das Orts- und Landschaftsbild und das bestehende Wirkungsgefüge der 
Schutzgüter von Natur und Landschaft untereinander bliebe in der jetzigen 
Form erhalten.  

Da Kultur- und sonstige Sachgüter im Änderungsgebiet nicht bekannt sind, 
sind veränderte Auswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung nicht zu er-
warten. 

 

4.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativprüfung) 

Wie in Kap. 1.2 und 3.1 beschrieben, dient die vorliegende Planung der Schaf-
fung einer „Adventure-Golfplatzanlage“. Die Fläche grenzt unmittelbar östlich 
an bestehende Erholungseinrichtungen und insgesamt an einen Bereich an, 
der auch im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises als Vor-
ranggebiet für intensive Erholung durch die Bevölkerung dargestellt ist.  

Da der Eigentümer der Flächen auch Mitinvestor der Planung ist, ist eine Um-
setzung unverzüglich möglich. 
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Sinnvolle Alternativen, die Planungsziele umzusetzen, wären auch auf ande-
ren Flächen im näheren Umfeld der Thülsfelder Talsperre denkbar, würden je-
doch für die Umwelt keine geringeren Auswirkungen mit sich bringen, zumal 
durch die parkähnliche Gestaltung die zu erwartenden Eingriffe in Natur und 
Landschaft vollständig innerhalb des Änderungsgebietes ausgeglichen werden 
können.  

Da auch sonstige Nutzungskonflikte nicht entstehen, stellt der geplante Stand-
ort nach Ansicht der Stadt eine sinnvolle und angemessene Ausweisung in Er-
gänzung der vorhandenen Erholungs- und Freizeiteinrichtungen dar. 

 

4.5 Sonstige Belange des Umweltschutzes 

Durch die Lage des Änderungsgebietes als Erweiterung der bereits bestehen-
den Freizeit- und Erholungseinrichtungen ist eine verbesserte Auslastung der 
Erschließungs- bzw. Ver- und Entsorgungsanlagen möglich.  

Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern (§ 1 (6) Nr. 7 e 
BauGB) wird durch Anschluss an die für den Bereich der Thülsfelder Talsperre 
vorhandene Kläranlage des OOWV sowie das Abfallentsorgungssystem durch 
den Landkreis bzw. den Entsorgungsträger gewährleistet. 

Die Nutzung von erneuerbaren Energien sowie die sparsame und effiziente 
Nutzung von Energie (§ 1 (6) Nr. 7 f BauGB) zur Vermeidung weiterer Emissi-
onen ist nicht erklärte Zielsetzung oder Bestandteil der vorliegenden Flächen-
nutzungsplanänderung. Die Nutzung regenerativer Energiequellen (z.B. Solar-
energie) soll jedoch möglich sein. Hierzu wird auch auf das Gesetz zur Förde-
rung erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) verwiesen, 
welches am 1. Januar 2009 in Kraft getreten ist. Laut Gesetz muss der Wär-
meenergiebedarf für neue Gebäude zu mindestens 15 % aus erneuerbaren 
Energien gedeckt werden. 

Im übrigen ist der weitergehende Einsatz spezieller Technologien jedem 
Grundstückseigentümer, soweit es unter Berücksichtigung der jeweiligen Ge-
bietsfestsetzung und nachbarschaftlicher Interessen möglich ist, freigestellt.  

Gemäß § 1 (6) Nr. 7 h BauGB ist die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 
in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von binden-
den Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissions-
grenzwerte nicht überschritten werden, als Belang im Sinne des Vorsorgeprin-
zips, zu berücksichtigen. Durch die vorliegende Planung sind wesentliche Ver-
änderungen der Luftqualität jedoch nicht zu erwarten.  

Besondere Auswirkungen auf die Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1 Abs. 5 
BauGB) ergeben sich durch die Planung nicht. Die in nur geringem Umfang 
vorgesehene Bebauung (Servicegebäude) muss entsprechend den einschlä-
gigen Gesetzen und Richtlinien zum Klimaschutz errichtet werden (z.B. Ener-
giesparverordnung, EEWärmeG u.ä.). Es wird darauf hingewiesen, dass mit 
der für 2012 vorgesehenen Energieeinsparverordnung weitere Vorgaben für 
den Einsatz erneuerbarer Energien vorgesehen sind.  
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4.6 Zusätzliche Angaben im Umweltbericht 

4.6.1 Methodik 

Die Ermittlung von Immissionen (Lärm, Geruch o.ä.) war nicht erforderlich. 

Die Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft er-
folgte verbalargumentativ. Im Rahmen der Eingriffsregelung kam die „Arbeits-
hilfe zur Ermittlung von Ausgleichs– und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitpla-
nung des Niedersächsischen Städtetages (2006)" zur Anwendung. 

Die artenschutzrechtlichen Belange wurden durch Rückschluss auf die Tierar-
ten anhand der vorgefundenen Vegetations- bzw. Biotopstrukturen berücksich-
tigt. Faunistische Aufnahmen waren aufgrund der überwiegend ackerbaulichen 
Nutzung des Plangebietes nicht erforderlich. Auch für die im nördlichen Be-
reich vorhandene Kompensationsfläche (Bebauungsplan Nr. 19) kann auf eine 
faunistische Untersuchung verzichtet werden, da es sich um eine neu angeleg-
te Gehölzfläche handelt. 

 

4.6.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 

Durch die Flächennutzungsplanänderung werden im Änderungsgebiet Maßnah-
men, die bei Durchführung erhebliche Umweltauswirkungen eintreten lassen, pla-
nerisch vorbereitet. Im Hinblick auf das Monitoring ergeben sich Umweltauswir-
kungen jedoch erst aus den rechtsverbindlichen, auf einen unmittelbaren Vollzug 
angelegten Festsetzungen des Bebauungsplanes.  

Das Monitoring auf Ebene der Flächennutzungsplanung ist daher unter Beachtung 
der Regelung des § 5 Abs. 1 BauGB zur regelmäßigen Überprüfung des Flächen-
nutzungsplanes als dem „strategischen“ Bauleitplan zu verstehen (vgl. EAG Bau-
Mustererlass der Fachkommission Städtebau, in: Schliepkorte Lfg 75, September 
2004).  

Hinsichtlich der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung wird die Stadt spä-
testens nach 15 Jahren prüfen, ob die jeweilige Darstellung noch erforderlich ist, 
sofern die Maßnahmen bis dahin nicht realisiert sind, oder sich andere Fehlent-
wicklungen einstellen. Die erforderlichen Aussagen zu Überwachungsmaßnahmen 
der im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung festgelegten Umweltschutzmaß-
nahmen werden auf der Ebene des Bebauungsplanes getroffen.  

Die Umsetzung und ordnungsgemäße Herstellung der geplanten Anpflanzun-
gen wird durch einen städtebaulichen Vertrag gesichert. Die Stadt wird im 
Rahmen des Monitoring zur verbindlichen Bauleitplanung die regelmäßige Ü-
berprüfung der Maßnahmen festlegen.  

 

4.6.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Im Nachfolgenden werden die aus der Planung resultierenden Auswirkungen 
in Bezug auf die Umwelt und ihre Erheblichkeit zusammengefasst dargestellt. 

Durch die Darstellung eines Sondergebietes „Adventure-Golfplatz“ am vorlie-
genden Standort kommt es zu einem Verlust von Ackerfläche. Anteilig wird 
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auch eine Sukzessionsfläche überplant. Eine Versiegelung der Fläche erfolgt 
nur in geringem Umfang. Der weitaus größere Teil der Fläche bleibt als unver-
siegelte Rasenfläche erhalten.  

Die Beeinträchtigungen von Arten und Lebensgemeinschaften sowie des Bo-
dens durch die Versiegelung können vollständig durch Bepflanzungen inner-
halb des Plangebietes ausgeglichen werden. Diese gewährleisten auch eine 
Einbindung der geplanten Bebauung bzw. der baulichen Anlagen in die Land-
schaft und wirken sich somit positiv auf das Orts- und Landschaftsbild und den 
Boden- und Wasserhaushalt aus. 

Aufgrund der auch zukünftig möglichen Versickerung des Oberflächenwassers 
im Änderungsgebiet verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen des 
Wasserhaushaltes.  

In Bezug auf den Menschen sind im Änderungsgebiet erhebliche Beeinträchti-
gungen durch die Landwirtschaft (Geruchsimmissionen) nicht zu erwarten. Er-
hebliche Beeinträchtigungen durch Verkehrslärmimmissionen bestehen eben-
falls nicht. Gleichfalls gehen auch vom Änderungsgebiet keine unzumutbaren 
Beeinträchtigungen für die benachbarte Nutzung (Camping) aus.  

Da wertvolle Kultur- oder Sachgüter im Änderungsgebiet nicht bekannt sind, 
ergeben sich diesbezüglich keine erheblichen Beeinträchtigungen. Sofern ur- 
und frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, sind diese unverzüglich 
der Denkmalbehörde zu melden.  

Erhebliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern (Mensch, Natur und 
Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter) sind im Änderungsgebiet und der 
Umgebung nicht zu erwarten. 

 

5 Abwägungsergebnis 

Wesentliche andere Belange als die in der Begründung, insbesondere im Um-
weltbericht, dargelegten sind nicht zu berücksichtigen.  

Wie die Umweltprüfung (Kap. 4 Umweltbericht) gezeigt hat, ergeben sich 
durch die Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen von Schutzgütern, 
die nicht ausgeglichen werden können.  

Die durch die ergänzend mögliche Bebauung und Versiegelung hervorgerufe-
nen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind nach einem anerkann-
ten Bewertungsmodell bewertet worden und können vollständig im Ände-
rungsgebiet ausgeglichen werden.  

Unzumutbare Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch sind nicht zu er-
warten. 

Mögliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch den entstehenden 
Baukörper (Servicegebäude) und die geplanten Golfanlagen werden durch 
den weitestgehenden Erhalt der Gehölzstrukturen sowie die vorgesehenen 
Neuanpflanzungen vermieden bzw. ausgeglichen.  
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Die damit nur geringe zusätzliche Belastung der Schutzgüter erscheint insbe-
sondere im Verhältnis zu den Zielen der Planung (Erweiterung des Angebotes 
an Freizeit- und Erholungseinrichtungen für die Bevölkerung) als vertretbar. 

Nach Abwägung aller vorgenannten Belange kann die vorliegende Planung 
daher durchgeführt werden. 

 

6 Verfahren 

Frühzeitige Bürgerbeteiligung 

Die Stadt Friesoythe hat gem. § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig die allgemeinen 
Ziele und voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich dargelegt 
und Gelegenheit zur Erörterung gegeben. 

Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (TöB) 

An der Planung der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung wurden die 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB beteiligt. Diese Beteiligung er-
folgte durch Zusendung des Planentwurfs und der dazugehörigen Begründung 
einschließlich Umweltbericht. Auf der Grundlage des § 4 (1) BauGB setzt die 
Stadt den Trägern öffentlicher Belange für die Abgabe ihrer Stellungnahme ei-
ne Frist. 

Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes hat mit der dazugehörigen Begrün-
dung einschließlich Umweltbericht vom WWWW bis WWWW.. öffentlich im 
Rathaus der Stadt Friesoythe ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung wur-
den eine Woche vorher ortsüblich mit dem Hinweis bekannt gemacht, dass An-
regungen während dieser Auslegungsfrist vorgebracht werden können. 

Feststellungsbeschluss 

Die vorliegende Fassung der Begründung war Grundlage des Feststellungs-
beschlusses vom WWWW 

 

Friesoythe, den WWWW.. 

 

Bürgermeister 
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Biotoptypen 
   

Legende: 
Biotoptypen nach DRACHENFELS (2004) 
A Acker  

FGZ Sonstiger Graben mit Gehölzstrukturen 

HFM Strauch-Baumhecke 

HPG Standortgerechte Gehölzpflanzung 

HSE Siedlungsgehölz heimischer Baumarten 

OVS Straße 

PSC Campingplatz 
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We Weide  PZ Zitterpappel 
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HPG 

FGZ 

A 

A 

A 

PSC 

A 

OVS 

HFM/Bi,Ei,We, 

 PZ 

HSE 

HFM 

A 


